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Beschwerde Startgutschrift

Schiedsverfahren

Sehr geehrte Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter  

  ,

wir weisen nochmals alle Mitarbeiter, die bei der VBL versichert sind, darauf hin, dass es sinnvoll ist, gegen Ihre Startgutschrift innerhalb von 6 Monaten seit Empfang Beschwerde einzulegen, da eine Vielzahl von juristischen Argumenten gegen die Umrechnungsmethode bei der Ermittlung der Startgutschrift sprechen
.

Nur so können Sie von einer etwaigen höchstrichterlichen Rechtsprechung profitieren. Diese Beschwerde ist nicht mit Kosten für Sie verbunden. Sie brauchen nicht zu Klagen. 
Die VBL wird Sie in dem Beschwerdebescheid wie folgt informieren:

· Für den Fall, dass die Regelungen zur Ermittlung der Startgutschriften einer Überprüfung durch eine höchstrichterliche Grundsatzentscheidung nicht Stand halten sollten, haben sich die Tarifvertragsparteien verständigt, Lösungen anzustreben, die mit der Neuordnung der Zusatzversorgung vereinbar sind und für alle betroffenen Versicherten Anwendung finden können. 
· Im Hinblick auf eine solche Lösung verzichten die Zusatzversorgungseinrichtungen darauf, wegen der Beanstandungen, die Sie gegen Ihre Startgutschrift erhoben haben, die Einrede der Verjährung zu erheben oder sich auf tarifliche oder satzungsmäßige Ausschlussfristen zu berufen. Sie brauchen also wegen Ihrer Beanstandungen zur Startgutschrift keine weiteren Rechtsmittel (insbesondere keine Klage) zu ergreifen. Sobald die Rechtslage abschließend geklärt ist und sich die Tarifvertragsparteien auf eine Lösung verständigt haben, werden die Zusatzversorgungseinrichtungen unaufgefordert auf die Angelegenheit zurückkommen. 

Die VBL wird entsprechend dieser Erklärung verfahren.
Ein Beschwerdeformular finden Sie auf unserer Homepage
.

Für die Mitarbeiter die schon Beschwerde eingelegt haben und einen Bescheid ohne diese Erklärung (erst ab März 2003 wird dieser Passus infolge der Flut von Beanstandungen mit in den Bescheid aufgenommen) erhalten haben, raten wir, ein Schiedsverfahren (kostenfrei) zu beantragen. Die VBL hat erklärt, sie würde dann in der Eingangsbestätigung auf die Tarifklausel hinweisen und die Klage nicht an das Schiedsgericht weiterreichen, sondern etwaige höchstrichterliche Rechtsprechung abwarten, von der dann auch diese Mitarbeiter profitieren würden.

Für diese Mitarbeiter (mit Beanstandungsbescheid ohne entsprechende Belehrung) haben wir einen Muster Schiedsantrag beigefügt, den wir dringend anraten, unverzüglich (innerhalb von 6 Monaten nach Eingang des Beanstandungsbescheides, § 46 Abs. 3 VBL-Satzung) bei der VBL einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Blens

Rechtsreferent

___________________________




______________________

___________________________




(Ort, Datum)

___________________________









___________________________

(Adresse Mitarbeiter/in)

An das Schiedsgericht der  VBL

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

76128 Karlruhe

Bescheid über die Startgutschrift im Punktesystem

Versicherungsnummer: VBL_________________

Eingang Beanstandungsbescheid:_________________

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit 

Klage

ich gem. § 46 Abs. 3 VBL Satzung gegen den oben genannten Bescheid über die Festsetzung der Startgutschrift im neuen Punktesystem auf der Grundlage des mitgeteilten Versicherungsverlaufes ein. 

Dazu mache ich geltend, dass die für mich begründeten Anwartschaften für eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung bei der Umstellung von der Gesamtversorgung auf das Punktesystem unzureichend berücksichtigt worden sind. Ich halte die Umrechnung aus arbeitsrechtlichen, verfassungsrechtlichen und versicherungsrechtlichen Gründen für rechtswidrig.

Im Rahmen der Umstellung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst erfolgte eine Umrechnung meiner im System der Gesamtversorgung erworbenen Anwartschaften auf der Basis des § 18 Absatz 2 BetrAVG. Damit ist eine ungerechtfertigte Begrenzung meiner Versorgungsanwartschaft im Vergleich zur Gesamtversorgung verbunden. Dabei beanstande ich insbesondere

· die Anwendung des steuerlichen Näherungsverfahrens bei der Ermittlung der gesetzlichen Rente, 

· die Nichtberücksichtigung der Dienstjahre im Beitrittsgebiet,

· die Berechnungsmethode des fiktiven Nettoentgeltes, insbesondere die Anwendung der Steuerklasse I,

· die Nichtberücksichtigung der Berechnungsweise des Mindestbetrages der Versorgungsrente gemäß § 44a VBLS a. F./§ 35a der Satzung der RZVK a. F. bzw. der entsprechenden Vorschrift der Satzung der für mich zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung. 


Diese Klage erfolgt zunächst zur Rechtswahrung. Ich bin damit einverstanden, wenn einer Entscheidung in dieser Sache solange zurückgestellt wird, bis das Ergebnis einer sorgfältigen, unabhängigen Rechtsprüfung vorliegt oder gerichtliche Entscheidungen vorliegen.

Eine Durchschrift dieser Klage geht zur Wahrung meiner Rechte auch meinem Dienstgeber zu.

Mit freundlichem Gruß

_____________________

(Unterschrift Mitarbeiter/in)

________________________




_____________________









(Ort, Datum)

________________________
________________________

 (Adresse Mitarbeiter/in)

Versicherungsnummer VBL ___________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___________________________________
(Adresse Dienstgeber)

Schiedsverfahren Startgutschrift im Punktesystem durch die VBL
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe inzwischen durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder meine Startgutschrift zur Umstellung auf das Punktesystem erhalten. Mit anliegendem Schreiben klage ich gegen die Festsetzung meiner Versorgungspunkte als Startgutschrift gem. § 46 Abs. 3 Satzung VBL.
Wie in anliegendem Schreiben ausgeführt, gehe ich von der Rechtswidrigkeit der Systemumstellung insbesondere in meinem Fall aus. Als Dienstgeber zeige ich Ihnen diesen Sachverhalt hiermit vorsorglich, insbesondere im Hinblick auf die Wahrung meiner Rechte entsprechend §§ 59 ff der Zivilprozessordnung, an. Über das weitere Verfahren seitens der VBL werde ich Sie gegebenenfalls informieren.

Mit freundlichem Gruß

_______________________________

(Unterschrift)

Anlage: Kopie des Widerspruchs an die VBL
�








An alle Mitarbeitervertretungen von Einrichtungen mit VBL Mitarbeitern





� Anrede �� Anrede �

















   


























� ) Unter folgenden Hyperlinks finden Sie einige der gängigsten Argumente, die gegen das Umrechnungsverfahren sprechen





� HYPERLINK "http://www.gew-nw.de/recht/sozialgesetze/default.cfm?template=/recht/sozialgesetze/renten_vers/recht_soz_rentvers.cfm" ��http://www.gew-nw.de/recht/sozialgesetze/default.cfm?template=/recht/sozialgesetze/renten_vers/recht_soz_rentvers.cfm�





� HYPERLINK "http://www.gdp-bgswest.de/tarif/startgutschrift_vbl-2.htm" ��http://www.gdp-bgswest.de/tarif/startgutschrift_vbl-2.htm�





� HYPERLINK "http://www.dbsh.de/redsys/soztop/urteile/zvk.html" ��http://www.dbsh.de/redsys/soztop/urteile/zvk.html�








� ) http://www.diag-mav-freiburg.de/bistumskoda/koda.htm
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